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reich wieder ab, und behielten nur den auf dem rechten Ufer de-
legenen Theil, der noch jetzt Osmanisch ist. Nach Errichtung
der^ Militärgränze behielt nur der kleinere die Türkische Gränze
berührende Theil Kroatiens eine bürgerliche Verfassung, der grö¬
ßere aber bekam eine militärische Verfassung, und bildet einen
Bestandtheil der Militargränze. Durch den Wiener Frieden von
1809 wurde ein großes Stück von Kroatien an Napoleon abge¬
treten, der es mit den neu geschaffenen Jllyrischen Provinzen ver¬
einigteg seit 1814 aber ist auch dieses Stück wieder unter die
Herrschaft Oesterreichs zurückgekehrt.

Dalmatien.

Dieses Land verdankt seinen Namen den Dalmatiern, einem
alten Volke von ungewisser Abkunft, mit welchem die Römer in
Kampf geriethen, deren erster Kaiser Augustus Dalmatien zu ei¬
ner Provinz des Römischen Reichs machte, und zu Jllyrieu schlug.
Nach der Theilung des Römischen Reichs kam es zum morgenlan-
dischen Kaiserthume; jedoch verlor dieses schon im siebenten Jahr¬
hunderte die Herrschaft über dasselbe durch die Avaren, die auch
hier, wie in Kroatien und Slavonien eindrangen. Diesen folg¬
ten die Kroaten. Unter Karl dem Großen kam es aus eine kurze
Zeit unter die Fränkische Herrschaft, und später wieder unter die
Gewalt der Griechischen Kaiser. Allein diese konnten in der Folge
sich nicht im Besitze des Landes behaupten, noch auch dasselbe
gegen die Einfalle der Kroaten schützen, die sich endlich desselben
bemächtigten. Mit dem Erlöschen des Kroatischen Königshauses
kam Dalmatien an Ungarn, doch verblieb der längs der Seeküste
gelegene'Theil den Venezianern, die sich schon vorher in den Be¬
sitz derselben gesetzt hatten. Lange kämpften seitdem die Ungarn
und Venezianer um den Besitz dieses Landes, bis endlich 1358
Venedig auf ganz Dalmatien Verzicht leisten mußte. Doch brach¬
ten 1409 die Venezianer theils durch Kauf, theils durch Erobe¬
rungen Dalmatien wieder an sich, und blieben bis zum Unter¬
gänge ihres Staates durch Napoleon im Besitze desselben, mit Aus¬
nahme von Ragusa und der Theile, welche Ungarn und die Tür¬
ken besaßen, wovon der Ungarische Theil zu Kroatien und der
Türkische zu Bosnien gezogen ist. In Folge des Friedens von
Eampo Formio 1797, wodurch der Venezianische Staat verschwand
und die Besitzungen desselben fast sämmtlich an Oesterreich gelang¬
ten, kam auch das bisherige Venezianische Dalmatien an dasselbe;
doch mußte es Oesterreich durch den Preßburger Frieden 1805
wieder an Frankreich abtreten, worauf Napoleon es Anfangs mit
dem von ihm geschaffenen Königreich Italien und 1810 mit den
Jllyrischen Provinzen vereinigte. Die Ereignisse 1813 und der
Pariser Frieden 1814 aber verschafften Oesterreich aufö Neue den


